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klassengesellschaft und staat 

1. Der Staat – ein Produkt
der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze 

Mit der Lehre von Marx geschieht jetzt dasselbe, was in der
Geschichte wiederholt mit den Lehren revolutionärer Denker
und Führer der unterdrückten Klassen in ihrem Befreiungs-
kampf geschah. Die großen Revolutionäre wurden zu Lebzei-
ten von den unterdrückenden Klassen ständig verfolgt, die ihrer
Lehre mit wildestem Ingrimm und wütendstem Haß begegne-
ten, mit zügellosen Lügen und Verleumdungen gegen sie zu
Felde zogen. Nach ihrem Tode versucht man, sie in harmlose
Götzen zu verwandeln, sie sozusagen heiligzusprechen, man
gesteht ihrem Namen einen gewissen Ruhm zu zur „Tröstung“
und Betörung der unterdrückten Klassen, wobei man ihre revo-
lutionäre Lehre des Inhalts beraubt, ihr die revolutionäre Spitze
abbricht, sie vulgarisiert. Bei solch einer „Bearbeitung“ des
Marxismus findet sich jetzt die Bourgeoisie mit den Opportu-
nisten innerhalb der Arbeiterbewegung zu sammen. Man ver-
gißt, verdrängt und entstellt die revolutionäre Seite der Lehre,
ihren revolutionären Geist. Man schiebt in den Vordergrund,
man rühmt das, was für die Bourgeoisie annehmbar ist oder
annehmbar erscheint. Alle Sozialchauvinisten sind heutzutage
„Marxisten“ – Spaß beiseite! Und immer häufiger sprechen
deutsche bürgerliche Gelehrte, deren Spezialfach gestern noch
die Ausrottung des Marxismus war, von dem „nationaldeut-
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schen“ Marx, der die zur Führung des Raubkrieges so glänzend
organisierten Arbeiterverbände erzogen haben soll !  
Bei dieser Sachlage, bei der unerhörten Verbreitung, die die

Entstellungen des Marxismus gefunden haben, besteht unsere
Aufgabe in erster Linie in der Wiederherstellung der wahren
Marxschen Lehre vom Staat. Dazu wird es notwendig sein, eine
ganze Reihe langer Zitate aus den Werken von Marx und Engels
selbst anzuführen. Gewiß, die langen Zitate werden die Dar-
stellung schwerfällig machen und ihrer Gemeinverständlichkeit
keineswegs förderlich sein. Es ist aber absolut unmöglich, ohne
sie auszukommen. Alle oder zumindest alle entscheidenden
Stellen aus den Werken von Marx und Engels über die Frage
des Staates müssen unbedingt möglichst vollständig angeführt
werden, damit sich der Leser ein selbständiges Urteil bilden
kann über die gesamten Auffassungen der Begründer des wis-
senschaftlichen Sozialismus und über die Entwicklung dieser
Auffassungen, dann aber auch, um deren Entstellung durch das
heute herrschende „Kautskyanertum“ dokumentarisch nachzu-
weisen und anschaulich vor Augen zu führen. 

Wir beginnen mit dem verbreitetsten Werk von Friedrich
Engels: „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staats“, das 1894 in Stuttgart bereits in sechster Auflage
erschienen ist. Wir sind gezwungen, die Zitate selber aus dem
deutschen Original zu übersetzen, da die russischen Überset-
zungen, so zahlreich sie sind, zum größten Teil entweder
unvollständig oder äußerst unbefriedigend sind. 

„Der Staat“, sagt Engels bei der Zusammenfassung
 seiner geschichtlichen Analyse, „ist also keineswegs eine
der Gesellschaft von außen aufgezwungne Macht; ebenso-
wenig ist er ‚die Wirklichkeit der sittlichen Idee‘, ‚das Bild
und die Wirklichkeit der Vernunft‘, wie Hegel behauptet.
Er ist vielmehr ein Produkt der Gesellschaft auf bestimm-
ter Entwicklungsstufe; er ist das Eingeständnis, daß diese
Gesellschaft sich in einen unlösbaren Widerspruch mit sich
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selbst verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze
gespalten hat, die zu bannen sie ohnmächtig ist. Damit aber
diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökono -
mischen Interessen, nicht sich und die Gesellschaft in
fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der
Gesellschaft stehende Macht nötig geworden, die den
Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der ‚Ordnung‘
halten soll; und diese, aus der Gesellschaft hervorgegangne,
aber sich über sie stellende, sich ihr mehr und mehr ent-
fremdende Macht ist der Staat.“ (S. 177/178 der sechsten
deutschen Auflage.)3

Hier ist mit voller Klarheit der Grundgedanke des Marxis-
mus über die historische Rolle und die Bedeutung des Staates
zum Ausdruck gebracht. Der Staat ist das Produkt und die
Äußerung der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze. Der
Staat entsteht dort, dann und insofern, wo, wann und inwiefern
die Klassengegensätze objektiv nicht versöhnt werden können.
Und umgekehrt: Das Bestehen des Staates beweist, daß die
Klassengegensätze unversöhnlich sind. 

Gerade in diesem wichtigsten und grundlegenden Punkt
beginnt die Entstellung des Marxismus, die in zwei Hauptlinien
verläuft. 
Auf der einen Seite pflegen bürgerliche und besonders

 kleinbürgerliche Ideologen – die sich unter dem Druck un -
bestreitbarer geschichtlicher Tatsachen gezwungen sehen, an -
zuerkennen, daß der Staat nur dort vorhanden ist, wo es
Klassen gegensätze und Klassenkampf gibt – Marx in der Weise
„zu verbessern“, daß der Staat sich als Organ der Klassenver-
söhnung erweist. Nach Marx hätte der Staat weder entstehen
noch bestehen können, wenn eine Versöhnung der Klassen
möglich wäre. Bei den kleinbürgerlichen und philisterhaften
Professoren und Publizisten kommt es – oft unter wohlwol-
lenden Hinweisen auf Marx! – so heraus, daß der Staat gerade
die Klassen versöhne. Nach Marx ist der Staat ein Organ der
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Klassenherrschaft, ein Organ zur Unterdrückung der einen
Klasse durch die andere, ist die Errichtung derjenigen „Ord-
nung“, die diese Unterdrückung sanktioniert und festigt, in         dem
sie den Konflikt der Klassen dämpft. Nach Ansicht der klein-
bürgerlichen Politiker ist die Ordnung gerade die Versöhnung
der Klassen und nicht die Unterdrückung der einen Klasse
durch die andere; den Konflikt dämpfen bedeute versöhnen
und nicht, es den unterdrückten Klassen unmöglich machen,
bestimmte Mittel und Methoden des Kampfes zum Sturz der
Unterdrücker zu gebrauchen. 
Alle Sozialrevolutionäre und Menschewiki zum Beispiel sind

während der Revolution 1917, als sich die Frage nach der
Bedeutung und der Rolle des Staates gerade in ihrer ganzen
Größe erhob, sich praktisch erhob als Frage der sofortigen
Aktion, und zudem der Massenaktion – alle sind sie mit einem
Schlag gänzlich zur kleinbürgerlichen Theorie der „Versöh-
nung“ der Klassen durch den „Staat“ hinabgesunken. Die
 zahllosen Resolutionen und Artikel der Politiker dieser beiden
Parteien sind völlig von dieser kleinbürgerlichen und philister-
haften Theorie der „Versöhnung“ durchdrungen. Daß der Staat
das Organ der Herrschaft einer bestimmten Klasse ist, die mit
ihrem Antipoden (der ihr entgegengesetzten Klasse) nicht
 versöhnt werden kann, das vermag die kleinbürgerliche Demo-
kratie nie zu begreifen. Das Verhältnis zum Staat ist eines der
anschaulichsten Zeugnisse dafür, daß unsere Sozialrevolutionä-
re und Menschewiki gar keine Sozialisten sind (was wir Bol-
schewiki schon immer nachwiesen), sondern kleinbürgerliche
Demokraten mit einer beinah-sozialistischen Phraseologie. 
Auf der anderen Seite ist die „kautskyanische“ Entstellung

des Marxismus viel feiner. „Theoretisch“ wird weder in Ab rede
gestellt, daß der Staat ein Organ der Klassenherrschaft ist noch
daß die Klassengegensätze unversöhnlich sind. Außer acht
gelassen oder vertuscht wird aber folgendes: Wenn der Staat 
das Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze ist,
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wenn er eine über der Gesellschaft stehende und „sich ihr
meh r  und  meh r  e n t f r emdend e“  Macht ist, so ist es
klar, daß die Befreiung der unterdrückten Klasse unmöglich 
ist nicht nur ohne gewaltsame Revolution, s o nd e r n  a u c h
ohn e  Ve r n i c h t ung des von der herrschenden Klasse
geschaffenen Apparats der Staatsgewalt, in dem sich diese
 „Entfremdung“ verkörpert. Diese theoretisch von selbst ein-
leuchtende Schlußfolgerung hat Marx, wie wir weiter unten
sehen werden, auf Grund einer konkreten historischen Ana lyse
der Aufgaben der Revolution mit größter Bestimmtheit ge -
zogen. Und gerade diese Schlußfolgerung hat Kautsky, wir
 werden das ausführlich in unserer weiteren Darlegung nach-
weisen, … „vergessen“ und entstellt. 

2. Besondere Formationen bewaffneter Menschen,
Gefängnisse u.a. 

„Gegenüber der alten Gentilorganisation“, fährt Engels
fort, „kennzeichnet sich der Staat erstens durch die Eintei-
lung der Staatsangehörigen nach dem Gebiet.“ 

Uns kommt diese Einteilung „natürlich“ vor, sie hat
aber einen langwierigen Kampf gegen die alte Organisation
nach Geschlechtern und Stämmen erfordert. 
„Das zweite ist die Einrichtung einer öffentlichen

Gewalt, welche nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit
der sich selbst als bewaffnete Macht organisierenden
Bevölkerung. Diese besondre, öffentliche Gewalt ist nötig,
weil eine selbsttätige bewaffnete Organisation der Bevöl-
kerung unmöglich geworden seit der Spaltung in   Klas -
sen … Diese öffentliche Gewalt existiert in jedem Staat;  
sie besteht nicht bloß aus bewaffneten Menschen, son -
 dern auch aus sachlichen Anhängseln, Gefängnissen und
Zwangs anstalten aller Art, von denen die Gentilgesell-
schaft nichts wußte.“
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